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Grossratsbeschluss 
betreffend 

einen Zusatz zu §.148 des Polizeistrafgesetzes. 

(Vom 9. November 1891.) 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt auf Antrag 
des Regierungsrates bescbliesst: 

§. 148 des Polizeistrafgesetzes erhält folgenden Zu

satz: 
9. Wer den zur Bekämpfung von Krankheiten der 

Reben oder anderer Kulturpflanzen, oder zur Vertilgung 
von Schmarotzern und schädlichen Insekten durch die Ge
meindebehörden angeordneten Massrege1n zuwiderhandelt. 

Basel, den 9. November 1891. 

Namens des Grossen Rates, 
Der Präsident: 

Dr. Isaak lselin. 
Der I. Sekretär: 

Dr. S. Scheuermann. 

Grossratsreglement., 
(Vom 23. November 1891.) 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt in Aus
führung von §. 41 der Verfassung vom 2. Dezember 1889 
und unter Aufhebung des Grossratsreglements vom 19. März 
1877, sowie der Grossratsbeschlüsse vom 24. November 
1879 betreffend Abänderung von §. 41 des Grossratsregle-
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ments und vom 22. Oktober 1883 betreffend die Staats
schreiberstelle hat beschlossen, was folgt: 

I. Versammlung des Grassen Rates und Allgemeines. 

§. 1. 

Ordentliche uncl cwsserorclentliche Sitzungen. Der 
Grosse Hat versammelt sich ordentlicher Weise neun mal 
des Jahres und zwar jeweilen am zweiten Donnerstag der 
Monate Januar, Februar, März, April, nfai,, Juni, Oktober, 
November und Dezember. 

Ausserordentlicher Weise versammelt sich derselbe 
überdies: 

1. Wenn der Grosse Rat dies in einer vorhergehen
den Sitzung selber beschlossen hat, 

2. wenn der Regierungsrat es erforderlich erachtet, 
3. wenn 30 Mitglieder des Grossen Rates es schrift

lich und unter Angabe der Gründe vom Präsi-
; "-~"~ __ ...,.".,.lnnrran (Vorf~QQnnO' ß. R7). ' 

_&?ß., ~ ""-l abgeandert durch Gesetz betreffend Abänderung des 
~ § 34 f Gesetzes vom 3. März 1890 u. s. w. und des Gross-
284:- § 35 ratsreglements vom 23. November 1891, vom 3. Juli 

1902 (XXV, 1?1). 

§. 3. 

Ort cler Versammliing. Die Versammlungen finden 
in dem hiezu bestimmten Sitzungssaal im Rathause statt. 

§. 4. 

Einladung. Die Einladung zur Versammlung erlässt 
der Präsident und zwar für ordentliche und, sofern es 
möglich, auch für ausserordentliche Sitzungen durch das 
liantonsblatt und überdies durch Versendung einer ge
druekten Einladung mit ·Angaöe des Geschäftsverzeichnisses 
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und der in der vorhergehenden Sitzung gefassten, die 
Tagesordnung betreffenden Beschlüsse. 

§. 5. 

Geschäftsverzeichnis. Das Geschäftsverzeichnis soll 
alle beim Präsidenten neu eingegangenen, sowie dem Grossen 
Rate schon vorgelegten, noch nicht erledigten Geschäfte 
enthalten und wird vom Präsidenten mit Hilfe der Staats-
kanzlei entworfen. Zu diesem Behufe sind alle Eingaben 
an den Grossen Rat, ob dieselben von Behörden oder von 
Privaten herrühren, rechtzeitig und mit den gehörigen 
Unterschriften o~er mit einem entsprechenden Begleit
schreiben versehen, dem Präsidenten zuzustellen. Gegen-
stände, die nach dem Druck des Geschäftsverzeichnisses an 
den Präsidenten gelangen, können nachträglich in der 

l 

Sitzung auf das Geschäftsverzeichnis gesetzt werden. ) 

§. 6. 
Dauer der, Sitzungen. Die ordentlichen und ausser

ordentlichen Sitzungen dauern so lange, als es die Geschäfte 
erfordern, oder bis der Präsident mit Zustimmung der 
Versammlung die Sitzung als beendigt erklärt. 

Die täglichen Versammlungen beginnen um neun Uhr 
und werden in der Regel bis um die Mittagszeit gehalten 
und nachmittags um drei Uhr fortgesetzt; in ausserordent
lichen Fällen kann jedoch iiie Vormittagssitzung bis nach 
Erledigung des vorliegenden Beratungsgegenstandes ver
längert werden. 

Die ausserordentlichen Sitzungen können auch auf den 
Nachmittag verlegt werden und beginnen dann ebenfalls um 
drei Uhr. Wenn - es in dringenden Fällen die Umstände 
erheischen, so kann der Grosse Rat auch auf eine andere 
Stunde einberufen werden. 

1 
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§. 7. 

Sitze. Der Präsident und dessen Statthalter sitzen 
im Saal obenan; die übrigen .Mitglieder nach der Reihen-
folge der Quartiere resp. Gemeinden. \ 

§. 8. 

Amtssprache uncl Anrede. Die :Mitglieder des Grossen 
Hates reden von den ihnen angewiesenen Plätzen aus. Die 
Amtssprache ist deutsch und die Anrede lautet: ,, Herr 
Präsident, meine Herren!" Den Mitgliedern ist gestattet, 
bei ihren Voten sich <ler französischen Sprache zu be
dienen. 

§. 9. 

Yermdwortliclikeit fiir .A.eusserwzgen. Die Mitglieder 
der Versammlung sind für ihre Aeusserungen bei den Be
ratungen nur dem Grossen Rate selbst verantwortlich. 

§. 10. 

Oeffentlichkeit. Die Verhandlungen des Grossen Rates 
sind öffentlich. ( Verfassung §. 34.) 

Den Zuhörern wird eine hiezu eingerichtete Tribüne 
eingeräumt. 

Der Präsident des Grossen Rates bat für Handhabung 
der Ordnung und Stille unter den Zuhörern Vorsorge zu 
treffen. Er kann nötigenfalls einzelne Personen ausweisen 
oder auch die Tribüne ganz räumen lassen. 

Berichterstatter öffentlicher Blätter, die einen beson
deren Platz zu erhalten wünschen, haben ihr Gesuch dem 
Präsidenten einzugeben. Demselben kann nur entsprochen 
werden, wenn die Blätter sich bereit· erklären, kurz gefasste 
Berichtigungen vom Präsidenten oder von Votanten in 
ihren Spalten unentgeltlich aufzunehmen. 
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§. 11. 

Beschliissfähigkeit. Zu Beschlüssen und Wahlen des 
Grossen Rates ist die Anwesenheit von wenigstens fünfzig 
Mitgliedern erforderlich. (Verfassung §. 35.) 

§. 12. 

Namensaufruf und Sitzungsversüwnnisse. Die Mit
glieder sind verpflichtet, a1len Sitzungen beizuwohnen. Im 
Verhinderungsfalle haben sie sich rechtzeitig schriftlich 
beim Präsidenten zu entschuldigen. 

Der Präsident macht von den eingegangenen Ent
schuldigungen zu Handen des Protokolls Anzeige. 

Am A.nfange jeder Sitzung wird das Namensver
zeichnis sämtlicher Mitglieder abgelesen und die Abwesen
den werden im Protokoll vorgemerkt. 

Behufs Konstatirung der Anwesenheit kann der Prä
sident jederzeit den Namensaufruf anordnen. Es soll dies 
jedenfalls immer dann geschehen, wenn die Zahl der .An
wesenden unter die zur Beschlussfähigkeit erforderliche 
herabsinkt. 

§. 13. 

Austritt. Ein Mitglied des Grossen Rates ist im 
Austritt (hat weder Sitz noch Stimme) nur im Fall von 
persönlichen Angelegenheiten und zwar von seinen eigenen 
und denjenigen seiner Verwandten und Verschwägerten in 
gerader Linie und in der Seitenlinie bis zum zweiten Grade 
(Geschwister, Schwäger und Schwägerinnen). Im Falle von 
anderweitiger Beteiligung bleibt der Austritt seinem Ge
wissen überlassen. 

Bei Beteiligung von Aktiengesellschaften, bezw. Kom
manditaktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen 
zu Erwerbszwecken haben die Aktionäre, bezw. Genossen-
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schafter und Vereinsmitglieder nur beratende Stimme; ein 
Austritt ihrer Verwandten findet nicht statt. Das Gleiche 
gilt von den l\litgliedern der Verwaltung, des Vorstandes 
und den Angestellten der genannten Gesellschaften. 

Ein Austritt findet nicht statt bei Behandlung und 
Entscheidung von Geschäften, welche den Staat oder eine 
G_emeinde, deren Verwaltung oder Einrichtungen im allge
meinen betreffen. 

Wenn sieb über einen Austrittsfall Zweifel erhebt, 
so können sowohl der Beteiligte selbst, als auch die oben 
bezeichneten Verwandten desselben an der Beratung über 
diese Vorfrage, zur Erteilung von Erläuterungen, Teil 
nehmen; bei der Abstimmung darüber sind sie hingegen im 
Austritt. 

§. 14. 
Sit.zungsgeld. Die Mitglieder erhalten für jeden 

Sitzungstag, an welchem sie dem Grossen Rate beiwohnen, 
ein Taggeld von fünf Franken; die Mitglieder aus den 
Landgemeinden überdies denselben Betrag für jede Kommis
sionssitzung. 

„ Kein Sitzungsgeld erhalten die Mitglieder, welche 
bei einem Namensaufruf nicht anwesend sind; ebenso die
jenigen Mitglieder, welche als Staatsbeamte eine fort
laufende Besoldung beziehen, dafür übernimmt der Staat 
allfällige Vertretungskosten für dieselben. 

Der erste Namensaufruf ist genau um die für den 
Beginn der Sitzung festgesetzte Zeit vorzunehmen. 

§. 15. 
Abweichungen vom Reglement. A bweichnngen von 

diesem Reglement können vom Grossen Hate für einzelne 
Fälle mit zwei Dritteln der anwesenden Stimmen beschlossen 
werden. 
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II. Bureau, Kanzlei, Bedienung. 

§. 16. 
Bureau. Das Bureau des Grossen Rates besteht aus 

dem Präsidenten, dem Statthalter und drei Beisitzern. 

§. 17. 

Präsident. Der . Präsident, oder in Verhinderungs
fällen der Statthalter, leitet die Geschäfte und Verhand
lungen ; er wacht über die genaue Befolgung des Reg
lements, sowie über die Handhabung der äusseren und in
neren Ordnung und die Erhaltung des parlamentarischen 
Anstandes; er kann· zu diesem Zwecke die nötig werdenden 
Verfügungen treffen. 

Wenn ein Redner den parlamentarischen Anstand 
verletzt, namentlich wenn er sich beleidigende Aeusserungen 
gegen die Versammlung oder deren Mitglieder erlaubt, so 
hat ihn der Präsident zur Ordnung zu rufen. Erhebt der
selbe Einspruch gegen den Ordnungsruf, so entscheidet die 
Versammlung. 

Wenn Präsident oder Statthalter wegen Krankheit 
oder Abwesenheit der Versammlung nicht beiwohnen können, 
so wird einer der Beisitzer oder im Verhinderungsfall ein 
sonstiges Mitglied auf Vorschlag des Präsidenten zum Statt
halter ernannt. 

§. 18. 

Kanzlei. Die Kanzleigeschäfte des Grossen Rates wer
den von ~wei Sekretären besorgt, welche der Grosse Rat 
jeweilen nach stattgehabter Gesamterneuerung aus seiner 
Mitte ernennt: 

Die Entschädigung für die Sekretäre wird festgesetzt 
wie folgt: 
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a) für ein_e Grossratssitzung bezieht der erste Sekre
tär ein Taggeld von Fr. 20. - und der zweite 
Sekretär ein solches von Fr. 10. -. 

b) für Kommissionssitzungen beziehen die Sekretäre 
ein Taggeld von je Fr. 10. -. 

§. 19. 

Protokoll. Der 1. Sekretär oder in Verhinderungs
fällen der II. Sekretär führt das Protokoll. Dasselbe soll 
enthalten: Die Gegenstände der Verhandlung mit Inbegriff 
der vorgelegten Ratschläge, Gesetzesentwürfe, Gutachten 
und Berichte; ferner die in Abstimmung fallenden Anträge, 
die Beschlüsse darüber, und sobald individuelle Stimmen-

t 

zählung vorgenommen wurde, die Anzahl und bei Namens-
aufruf die Namen der abgegebenen Stimmen. 

Das Protokoll liegt im Konzept vom zweiten bis zum 
fünften Tag nach jeder Sitzung den Mitgliedern zur Ein
sichtnahme auf der Staatskanzlei offen und der erste Sekretär 
nimmt etwaige Wünsche für Berichtigungen entgegen; da
rauf wird es dem Präsidenten zur Genehmigung vorgelegt, 
und falls dieser mit den vo!gelegten, Berichtigungen nicht 
ein verstanden ist, so entscheidet in der nächsten Sitzung 
die Versammlung. Das Protokoll wird vom Präsidenten 
und vom Protokollführer unterzeichnet. 

Die Grossratsprotokolle stehen jederzeit den Mitglie
dern des Grossen Rates und des Regierungsrates zur Ein
sichtnahme offen. 

§. 20. 

Verzeichnisse des Sekretariates. Der I. Sekretär 
führt genaue Verzeichnisse über die vom Grossen Rate ge
troffenen Wahlen, sowie über alle unerledigten Geschäfte 
und Aufträge. 
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Das letztgenannte Verzeichnis ist den Mitgliedern 
des Grossen Rates jeweilen auf die ordentliche Aprilsitzung 
gedruckt zuzustellen. 

Sämtliche Verzeichnisse liegen zur Einsichtnahme 
durch die Mitglieder beim Sekretariat auf. 

§. 21. 
Form und Publikation der Gesetze und Beschlüsse. 

Der I. Sekretär besorgt ferner nach Anleitung des Präsi
denten das Nötige in Bezug auf die Abfassung, :Mitteilung 
und Publikation der Beschlüsse. 

Die Gesetze, die Beschlüsse und die Wahlen des 
Grossen Rates werden im Kantonsblatt publizirt; sie be
ginnen mit den Worten: ,, Der Grosse Rat des Kantons 
Basel-Stadt" und tragen die Unterschrift des Präsidenten 

r 

und des ersten bezw. zweiten Sekretärs. } 

§. 22. ', 

Bedienung. Der Regierungsrat stellt dem Grossen 
Rate die zur Bedienung nötigen Weibel zur Verfügung. 
Dieselben stehen unter dem Befehl des Präsidenten. 

III. Regierungsrat, Kommissionen. 

§. 23. 
Ratschläge. Der Regierungsrat gibt seine Anträge 

und Entwürfe zu Gesetzen und Grossratsbeschlüssen mit 
den dazu gehörenden R·atschlägen dem Grossratspräsidenten 
ein; sie werden ausserdem, sobald es sich um Gesetzesent
würfe und wichtige Beschlüsse handelt, den :Mitgliedern des 
Grossen Rates gedruckt zugestellt. 

§. 24. 
Berichterstatter des Regierungsrates. Zur Vertretung 

seiner Vorlagen im Grossen Rat ernennt der Regierungsrat 
einen Berichterstatter aus seiner Mitte. 



281 

§. 25. 

Erledigung von Aufträgen. Der Regierungsrat hat 
über die zur Beratung ihm überwiesenen Gegenstände und 
sonstigen Aufträge beförderlichst Bericht zu erstatten und 
über die unerledigten Rückstände in der letzten ordentlichen 
Sitzung des Amtsjahres einen gedruckten Bericht vor
zulegen. 

§. 26. 

Befugnisse der Regierungsratsmitglieder. Die Mit
glieder des Regierungsrates haben im Grossen Rate bera
tende Stimme (Verf. §. 43); es werden ihnen besondere 
Plätze angewiesen, und sie stehen bezüglich des Votirens 
und des Antragstellens den Mitgliedern des Grossen Rates 
gleich. 

§. 27-. 
Ständige Grossratsli:ommissionen. · Die ständigen 

Grossratskommissionen sind: 
1. die Wahlprüfungskommission, zur Prüfung der 

Wahlen in den Grossen Rat und in den Regie
rungsrat; 

2. die Prüfungskommission: dieselbe bat die Venval
tungsberichte des Regierungsrates, des Appellations
gerichtes und der Behörden der Landeskirchen zu 
prüfen und ist berechtigt, bei den betreffenden 
Stellen und Verwaltungen die erforderliche Aus
lrnnft zu verlangen; 

3. die Rechnungskommission: dieselbe hat den Voran
schlag über Einnahmen und Ausgaben des nächsten 
Jahres und die entsprechende Staatsrechnung samt 
den übrigen dem Grossen Rate zur Genehmigung 
vorzulegenden Rechnungen zu prüfen und ist befugt, 
die öffentlichen Kassen zu revidiren; 
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4. die Petitionskommission: zur Berichterstattung und 
Antragstellung über die ihr zugewiesenen Petitionen 
und Rekurse. 

Die in Ziffer 1 genannte Kommission besteht aus 
fünf, die übrigen bestehen aus ~ieben Mitgliedern. 

§. 28. 

SpezialkommiHsionen. Zur Vorberatung von wichti
gen Vorlagen stellt der Grosse Rat Spezialkommissionen 
mit oder ohne nähere Weisungen auf. 

Diese Kommissionen werden dem Referenten des 
Regierungsrates Gelegenheit geben, sich in ihrer Mitte über 
die Regierungsvorlage auszusprechen. Sie haben die Wünsche 
der Mitglieder des Grossen Rates entgegenzunehmen und 
sollen in wichtigen Fällen zur Eingabe derselben einladen. 
Eine solche Einladung kann, wenn es die Kommission für 
passend erachtet, auch an die Bürgerschaft erlassen werden. 

§. 29. 

Wahl der Kommissionen. Die Wahl der sämtlichen 
Kommissionen und ihrer Präsidenten kann der Grosse Rat 
entweder selbst vornehmen oder dem Bureau übertragen; 
auch kann er in einzelnen Fällen das Bureau selbst als 
Spezialkommission bezeichnen. 

§. 30. 

Sekretariat der Kommissionen. Die Kommissionen 
· können das Sekretariat entweder einem ihrer :Mitglieder 
oder einem der Sekretäre des Grossen Rates übertragen. 

Für die Sitzungen der Kommissionen wird in der 
Regel ein summarisches Protokoll geführt, welches ledig
lich die gestellten Anträge und die gefassten Beschlüsse 
enthält. 
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§. 31. 

Bericllte uncl Antrüge cler Kommissionen. Die Kom
missionen haben ihren Bericht, der Anträge der Kommis
sion und auch :Minderheits-Anträge enthalten kann, mit 
möglichs_ter Beförderung dem Präsidenten des Grossen Rates 
einzugeben. Der Bericht kann ausserdem, wenn es die 
Kommission zweckmässig findet, den olitgliedern des Grossen 
Rates gedruckt zugestellt werden. 

§. 32. 

Bericldersfatter der Kommissionen. Die Kommjs
sionen ernennen eines ihrer l\Iitglieder zum Berichterstatter 
im Grossen Rat. 

IV. Behandlung der Geschäfte. 

§. 33. 

Ta.r;esordnung. Die Tagesordnung wird auf Grund 
der sie betreffenden, am Ende der vorhergehenden Sitzung 
gefassten Beschlüsse und des vorliegenden Geschäftsverzeich
nisses vom Präsidenten am Anfang der Sitzung der V er
sammlung zur Genehmigung vorgeschlagen. 

Dabei ist es jedem Mitglied gestattet, Abänderungen 
zu beantragen; doch können die in einer frühern Sitzung 
gefassten Beschlüsse nur mit zwei Dritteln der Stimmen 
abgeändert werden. 

„ Die von der Versammlung genehmigte Tagesordnung 
ist im Sitzungsloka] anzuschlagen, und es darf nur mit 
der Zustimmung von zwei Dritteln der Anwesenden davon 
abgewichen werden. 

§. 34. 

Wahl des Bureaus. In der ordentlichen April
sitzung oder im Jahr der periodischen Erneuerungswahlen 

• 
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in der konstituirenden Sitzung wählt der Grosse Rat für das 
folgende Jahr das Bureau aus seiner Mitte. Im letztem 
Falle führt das älteste anwesende Mitglied so lange den 
Vorsitz, bis die Versammlung ihren Präsidenten gewählt hat. 

Nach Verfluss ihres Amtsjahres sind Präsident und 
Statthalter für das nächstfolgende Jahr zu der gleichen 
Stelle nicht wieder wählbar. (Verfassung §. 36.) 

§. 35. 

0 l)c--1 ,; , • • § l. lVahl des Präsidenten und Vi.zepräsidenten des Re-

gier~mgsrates. In der konstituirenden Sitzung, oder wenn 
keine Erneuerungswahlen bevorstehen, in der ordentlichen 
Aprilsitzung wählt der Grosse Rat den Präsidenten und 
den Vizepräsidenten des Regier.nngsrates für eine Amts
dauer von einem Jahr mit Amtsantritt am 1. l\Iai. 

Der abtretende Präsident ist für das nächste Jahr 
weder als Präsia.e~t noch als Vizepräsident wählbar. 

§. 36. 
Wahl der stcindigen Konmiissionen. Die Prüfungs-

' kommission und die Rechnungskommission werden in der 
gleichen Sitzung wie das Bureau auf eine Amtsdauer von 
einem Jahre, die Wahlprüfungskommission und die Peti
tionskommission in der konstituirenden Sitzung auf eine 
Amtsdauer von drei Jahren gewählt. 

§. 37. 
Andere Wahlen. Andere Wahlen, die laut Ge~etz 

dem Grossen Rate zukommen, und insbesondere Wahlen 
. an erledigte Stellen sind in der Regel mit möglichster 

Beförderung vorzunehmen. 

§. 38. 
Vorlagen des Regiemngsrates. Die Vorlagen des 

Regierungsrates werden nicht in der gleichen Sitzung, in 

• 
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der sie eingegeben werden, behandelt; sie werden zur Kanz
lei gelegt, um in einer folgenden Sitzung in Beratung ge
zogen zu werden. 

Eine Ausnahme bilden Anträge auf Erteilung des 
Bürgerrechts und Gegenstände, die zu nochmaliger Bera
tung zuriickgewiesen waren; diese werden, wenn der Grosse 
Rat nichts anderes darüber beschliesst, in der gleichen 
Sitzung behandelt. 

§. 39. 

Yencaltwzgsberichte zrncl Reclwwzgen. Verwaltungs
berichte und Rechnungen über das verflossene Jahr sollen 
dem Präsidenten des Grossen Hat es bis zum 15. Juni des 
nächstfolgenden Jahres eingegeben werden. 

Der Präsident übermittelt dieselben sofort den betref
fenden Kommissionen und diese haben spätestens bis zur 
ordentlichen Oktobersitzung ihren Bericht einzugeben. 

Diese Berichte werden dem Grossen Rate mitgeteilt, 
zur Kanzlei gelegt und in einer folgenden Sitzung behandelt. 

Anträge, die bei der Behandlung der Berichte und 
Rechnungen in betreff verschiedener Punkte der Verwal
tung · von der Kommission oder von Grossratsmitglie
dern gestellt werden, sind sogleich in Beratung zu ziehen ; 
doch kann vorerst der Grosse Rat dieselben nur dem Regie
rungsrat, resp. dem Appellationsgericht, zur Berichterstat
tung überweisen oder darüber in irgend einer Form zur 
Tagesordnung schreiten. 

§. 40. ,,. 
Budget. Das Budget für das folgende Jahr soll 

spätestens bis zum 15. November dem Präsidenten des Gros-., 
sen Rates eingegeben werden. 

Der Präsident übermittelt dasselbe sofort der Rechnungs-
kommission zur Vorberatung. 
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Die Rechnungskommission hat ihren Bericht späte
stens am 31. Dezember den Mitgliedern des Grossen 
Rates gedruckt zuzustellen. 

Das Budget soll im Monat Januar vom Grossen Rate 
behandelt werden. 

Anträge, die bei der Behandlung des Budgets von 
der Kommission oder von Grossratsmitgliedern gestellt wer
den, sind sogleich in Beratung zu ziehen; doch kann eine 
definitive Beschlussfassung über solche Anträge nur dann 
sofort erfolgen, wenn scbon darauf bezügliche Regierungs
anträge vorliegen; andernfalls sind sie, wenn nicht Tages
ordnung beschlossen wird, vorerst dem Regierungsrat zur 
Berichterstattung zu überweisen. 

§. 41. 

Nachträge zum Budget, Nachtrags-Kredite und Kre
dit-Ueberschreitungen. Nachträge zum Budget und Begeh
ren um N achtragskredite sind durch den Präsidenten sofort 
der Rechnungskommission für das betreffende Jahr zur Be
ratung zu überweisen; dieselbe wird ihren Bericht beför
derlich erstatten, und es ist derselbe, sofern es sich um 
Ausgaben handelt, welche die -Kompetenz des Regierungs
rates nicht überschreiten, sofort in Beratung zu ziehen; 
andernfalls tritt Kanzleilegung ein, sofern nicht dringliche 
Behandlung beschlossen wird. 

Gesuche um nachträgliche Genehmigung von U eber
schreitungen des Voranschlags und der Grossrats-Kredite 
sind spätestens mit der Staatsrechnung in besonderer Vor
lage dem Präsidenten einzureichen; dieselben werden der 
betreffenden Rechnungskommission überwiesen, welche be
förderlich darüber zu berichten hat. 
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§. 42. 

Yorlagen der Spezialkommissionen. Die Vorlagen 
der Spezialkommissionen können je nach Umständen mit 
Zustimmung der Versammlung sofort in Beratung gezogen 
oder sie können zur Kanzlei gelegt werden. 

Wenn eine Spezialkommission _die ihr zugewiesene 
Regierungsvorlage abgeändert hat, so wird, wenn nicht der 
Grosse Rat anderes beschliesst, die von der Grossratskom

. mission vorgeschlagene Redaktion der Beratung zu Grunde 
gelegt. 

§. 43. 

Anzüge. Anzüge oder Vorschläge, welche Behand
lung und Beschlussnahme in betreff eines neuen, nicht 
schon ohnedies vorliegenden Gegem;tandes bezwecken, kön
nen von jedem einzelnen :Mitgliede des Grossen Rates ge
stellt werden; sie sind dem Präsidenten vor der Sitzung 
schriftlich mit Unterschrift einzugeben, und dieser teilt 
dieselben vor Festsetzung der 'fägesordnung der Versamm
lung mit. 

Dauert eine Sitzung mehr als einen Tag, so können 
an jedem folgenden Tage in gleicher Weise Anzüge ge
stellt werden. 

Sie werden zur Behandlung in der nächstfolgenden 
Sitzung zur Kanzlei gelegt. 

Bei der ersten ··"Beratung kann der gestellte Anzug 
nur mit oder ohne nähere Bezeichnung des Auftrags einer 
Vorberatung zugewiesen, oder es kann darüber mit oder 
ohne Motivirung zur Tagesordnung geschritten werden. 
Durch die Zuweisung zur Vorberatung sowie durch die 
Erteilung eines darauf bezüglichen Auftrags ist in mate
rieller Hinsicht noch nichts beschlossen; erst wenn der Be
richt des Regierungsrates oder der Grossratskommission 
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und deren Anträge vorliegen, findet die zweite einlässliche 
Beratung und Beschlussnahme statt, wobei es dann jedem 
Mitgliede gestattet ist, Gegenanträge und A bänderungsan
träge zu stellen. 

Zieht der Anzugsteller einen Anzug ·vor oder wäh
rend der ersten Beratung zurück, so kann derselbe von 
jedem andern Mitgliede des Grossen Hates aufgenommen 
werden. 

§. 44. 

Inifiativbegehren. InitiatiYbegehren werden nicht so
fort bei der Vorlage in Beratung gezogen, sondern auf die 
nächstfolgende Sitzung zur Kanzlei gelegt und sodann, so· 
fern es sich um eine Verfassungsrevision handelt,· nach An
leitung der §§. 28 und 54 der Verfassung, und sofern es 
sich um Erlass, Abänderung oder Aufhebung eines Gesetzes 
oder Grossratsbeschlusses handelt, nach Anleitung des Ge
setzes ~etreffend das Verfahren bei Ausübung der Initia
tive vom 16. November 1875 behandelt. 

§. 45. 
Petitionen, Rekurse 1ind Adressen. Petitionen, Be

schwerdeschriften gegen administrative Verfügungen (Re
kurse) und Zuschriften (Adressen), die an den Grossen Rat 
von Privaten oder von solchen Behörden gelangen, die 
nicht laut Verfassung oder Gesetz mit dem Grossen Rate 
in Verkehr stehen, sollen dem Präsidenten spätestens am 
vorletzten Tag vor Eröffnung der Sitzung eingereicht werden. 

Petitionen, welche nicht einen auf der Tagesordnung 
stehenden Gegenstand betreffen, und Rekurse werden vom 
Präsidenten, erstere nach Eiµgang, letztere nach Einholung 
eines Gutachtens des Regierungsrates, der Petitionskom
mission zur Berichterstattung überwiesen, und es wird hie-
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von dem Grossen Rate in seiner nächsten Sitzung Kenntnis 
gegeben. 

Petitionen, welche einen auf der Tagesordnung stehen
den Gegenstand betreffen, sollen, sofern nicht sofortige 
Verlesung verlangt wird, bei der Behandlung des betreffen
den Gegenstandes verlesen und behandelt werden. 

Zuschriften werden in der nächsten Sitzung verlesen. 
Das bei Rekursen einzuholende Gutachten des Regie

rungsrates kann auch Anträge enthalten, und wird gleich
zeitig mit dem Berichte der Petitionskommission dem 
Grossen Rate vorgelegt. 

Der Bericht der Petitionskommission kann je nach 
Umständen mit Zustimmung der Versammlung in der 
gleichen Sitzung in Beratung gezogen oder zur Kanzlei 
gelegt werden ; Berichte über Rekurse sind in der nächst
folgenden Sitzung in erster Linie in Behandlung zu ziehen. 

Petitionen und Rekursschriften sollen, falls sie den 
Mitgliedern des Grossen Rates nicht gedruckt zugestellt 
worden sind, vor der Behandlung entweder ganz oder, mit 
Zustimmung der Versammlung, in einem von der Petitions
kommission abgefassten, den wesentlichen Inhalt wieder
gebenden Auszuge verlesen werden. 

Bei Rekursen kann der Grosse Rat sogleich über 
den materiellen Inhalt entscheiden; andere Eingaben kön
nen nur entweder wie Anzüge behandelt oder dem Regie
rungsrat ohne weitere Weisung zur Behandlung und Be
schlussnahme zugestellt werden. 

§. 146. 

Interpellationen. Jedes Mitglied des Grossen Rates 
hat das Recht, im Schosse desselben über jeden die öffent
liche Verwaltung betreffenden Gegenstand von der Regie-

Band XXII. 19 
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rung Auskunft zu verlangen. Das Wort muss von dem 
Präsidenten vor der Eröffnung der Sitzung verlangt werden 
und wird zu Anfang derselben vor Festsetzung der Tages
ordnung erteilt. Der Präsident überlässt es dem Regie
rungsrate, ob er gleich oder erst im Laufe der Sitzung antwor
ten, und welchem Mitgliede er die Beantwortung übertra
gen will. Ist der Interpellant du:ch die erhaltene Auskunft 
nicht befriedigt, so kann er eine weitere Aufklärung verlan
gen; genügt ihm auch die zweite Antwort nicht, so kann 
er sogleich sein Anliegen in Form eines Anzuges eingeben. 
Eine weitere Diskussion darüber ist dann in der gleichen 
Sitzung nicht zulässig, es sei denn, dass mit zwei Dritteln 
der anwesenden Stimmen Dringlichkeit des Anzuges be
schlossen · wird. 

§ .. 47. 

Ersatz für die Kanzleilegung. Vorlagen des Regie
rungsrates uncl der Gross_ratskommissionen, die wenigstens 
drei Wochen vor der nächstfolgenden Grossratssitzung, mit 
dem Datum der Zusendung und dem ausdrücklichen Wun
sche sofortiger Behandlung versehen, sämtlichen l\fitgliedern 
des Grossen Rates gedruckt zugestellt worden sind, werden 
gleich solchen betrachtet, die schon bei der Kanzlei gele
gen haben. 

§. 48. 

Dringlichkeit. In allen Fällen, wo das Reglement 
die Kanzleilegung vorschreibt, kann auf Antrag des Regie
rungsrates, einer Kommission oder eines Mitgliedes des 
Grossen Rates und nach darüber stattgehabter Beratung 
mit zwei Dritteln der anwesenden Sti11:1men Dringlichkeit 
beschlossen werden; es ist dann der Gegenstand noch in 
der nämlichen Sitzung zu behandeln. 
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Verlesung der Vorlagen. Die Vorlagen des Regie
rungsrates und der Kommissionen, die zur Kanzlei ge
legt werden, sollen, wenn der Grosse Rat nicht anders be
·schliesst, nicht sogleich, sondern erst vor deren Behandlung 
verlesen werden; sind jedoch dieselben gedruckt den 
Mitgliedern des Grossen Rates zugestellt worden, so 
findet, wenn nicht anders beschlossen wird, gar keine V er
lesung statt. 

§. 50. 

Gesamtberatung. Besteht eine Vorlage nur aus einem 
unzertrennlichen Antrage, so findet nur eine Gesamtberatung 
und am Sr,hluss die Abstimmung statt. 

Vor der definitiven Abstimmung, d. h. nach Erledi
gung der Ordnungsanträge und der Abänderungsanträge, 
ist darüber y,u beraten und zu beschliessen, ob sogleich die 
definitive Abstimmung oder vorher noch eine zweite Be
ratung stattfinden soll. 

§. 5~. 

Allgemeine und artikelweise Beratung. Zerfällt die 
Vorlage in mehrere Artikel, d. h. enthält sie verschiedene 
-0der teilbare Anträge oder mehrere Abschnitte und Para
graphen, so wird zuerst eine Beratung im allgemeinen ge
halten ; wird dabei nicht in irgend einer Form Verwerfung des 
Ganzen oder Rückweisung oder Ueberweisung an den Re
gierungsrat oder an eine Kommission beschlossen, so ist 
dann auf artikelweise Beratung einzutreten. 

§. 52. 

Beratung in globo. Ausnahmsweise kann die Ver
sammlung nach stattgehabter allgemeiner Beratung auf 

""---· f 
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Vorschlag des Regierungsrates oder einer vorberatenden 
Grossratskommission mit zwei Dritteln der anwesenden 
Stimmen beschliessen, eine solche Vorlage ungetrennt (in 
globo) oder nach beliebigen grössern Abschnitten oder auch 
nur einzelne beanstandete Punkte in besonderer Beratung 
und das übrige ungetrennt zu behandeln. 

Soweit ungetrennte Behandlung ode-r Behandlung in 
grössern Abschnitten beschlossen ist, sind Rückweisungsan
träge, Gegenanträge uud Abänderungsanträge nur insofern 
zulässig, als sie das Ganze, resp. den ganzen grössern Ab
schnitt, betreffen. 

§. 53. 

· Zweite Beratung und Schlussabstimmwzg. Nach 
Durchführung der artikelweisen Beratung wird darüber be
raten und abgestimmt, ob für einzelne Teile oder das Ganze 
eine Rückweisung oder Ueberweisung zur redaktionellen 
Durchsicht oder nochmaligen Erwägung, oder_ eine zweite 
Beratung in der gleichen oder einer folgenden Sitzung 
stattfinden soll. Wird eine zweite Beratung nicht beschlossen 
oder hat dieselbe stattgefunden, so findet immer noch die 
Schlussabstimmung über ,Annahme oder Nichtannahme des 
Ganzen statt 

Bei Gesetzesvorlagen hat eine zweite Beratung jeden
falls stattzufinden, und zwar erst in einer folgenden Sitzung, 
nachdem der Regierungsrat bezw. die betreffende Grossrats
kommission einen neuen sachbezüglichen Bericht er
stattet bat. 

§. 54. 

Wortbegehren. Bei jeder Beratung, wenn nicht durch 
das Reglement die Diskussion untersagt ist, haben die 
Mitglieder das Recht, das Wort zu begehren, und es 
ist ihnen dasselbe in der Reihenfolge, in der es verlangt 

\ 
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worden ist, zu erteilen. J edocb darf ein Mitglied in der 
nämlichen Beratung nicht mehr als zweimal sprechen. 

Wer das Wort ergreifen will, soll sein Begehren 
stehend an den Präsidenten richten. 

In Fällen, wo Anstand obwaltet, wer unter mehreren 
Mitgliedern früher das Wort begehrt habe, steht der Ent
scheid dem Präsidenten zu. 

§. 55. 
Antragstellen. Es ist ferner innerhalb der vom Re

glement gegebenen Beschränkungen jedem Mitglied gestattet, 
auf den in Beratung liegenden Gegenstand bezügliche Ge
genanträge, Abänderungsanträge und Ordnungsanträge zu 
stellen; dieselben sind dem Präsidenten schriftlich und 
unterzeichnet einzugeben. 

Wird ein Antrag vom Antrag_steller zurückgezogen, 
so kann er von einem andern nlitgliede aufgenommen wer
den. 

§. 56. 
Ordmingsa1tträge. Wird während der Beratung ein 

Ordnungsantrag gestellt, z.B. ein Antrag auf Verschiebung 
auf bestimmte oder unbestimmte Zeit, auf Rückweisung, auf 
Ueberweisung an eine Kommission u. s. w., so wird die 
Beratung in der Hauptsache bis zur Erledigung des Ordnungs
antrages unterbrochen. 

,§. 57. 

Reden des Referenten und Anzugstellers. 'Bei der 
Beratung· von Regierungsvorlagen, Kommissionsberi~hten 
oder Anzügen ist der Referent bezw. Anzüger zu einem 
Eröffnungs- und einem Schlussvotum berechtigt. 

Das Recht zum Schlussvotum verbleibt ihm stet8, 
auch wenn nach ihm wiederum das "\Vort verlangt oder wenn 
Schluss der Beratung beschlossen worden ist. Ausserdem 
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kann derselbe gleich jedem andern Mitgliede während der 
nämlichen Beratung zweimal das Wort begehren, und zwar 
ist ihm dasselbe in jedem Zeitpunkte der Beratung, jedoch 
ohne Unterbrechung eines · Sprechenden vorzugsweise zu 
erteilen. 

Bei der Beratung von Komrnissional-Berichten über 
Regierungsvorlagen ist anch der Referent des Regierungsrates 
zu einem Schlussvotum berechtigt und zwar jeweilen vor 
dem Referenten der Kommission. 

§. 58. 

Reden des Präsidenten. Der Präsident kann gleich 
jedem andern .Mitgliede in einer und derselben Beratung 
nicht mehr als zweimal sprechen. Diese Beschränkung 
bezieht sich aber für ihn nicht auf Fälle, in welchen er 
zur Handhabung der Ordnung während der Beratungen, 
zur Erhaltung des parlamentarischen Anstandes, zur Eröff
nung oder Beleuchtung von Reglementsfragen oder von 
Fragen der Tagesordnung und dergleichen zu sprechen 
sich veranlasst sieht. 

§. 59. 

Schluss der Bemtung. Wenn niemand mehr das Wort 
verlangt, so erklärt der Präsident die Beratung für geschlossen. 

Auch ist die Versammlung jederzeit befugt, auf den 
schriftlich dem Präsidenten eingegebenen Antrag von fünf 
Mitgliedern, den Schluss der Beratung mit zwei Dritteln 
der anwesenden Stimmen zu beschliessen. 

Bevor über den Schlussantrag abgestimmt wird, soll 
der Präsident den zum Wort angemeldeten Mitgliedern, 
die in der vorliegenden Beratung noch nicht gesprochen 
haben, dasselbe erteilen. 
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Fragestellung. Vor der Abstimmuug stellt der 
Präsident die vorliegenden Anträge zusammen und schlägt 
der Versammlung vor, in welcher Weise er über dieselben 
will abstimmen lassen. 

Werden gegen die vorgeschlagene Fragestellung Ein
wendungen erhoben, denen sich der Präsident nicht an
schliesst, so entscheidet die Versammlung. 

§. 61. 

Eventuelle Abstimmung. Die Unterabänderungsan
träge sind vor den Abänderungsanträgen und diese vor dem 
Hauptantrag ins .Mehr zn setzen; diese Abstimmungen sind 
jedoch nur eventuell, d. h. die Annahme eines Unterab
änderungsantrags oder eines Abänderungsantrags erhält 
nur durch die Annahme des entsprechenden Abänderungs
antrags oder Hauptantrags Gültigkeit. 

Die eventuellen Abstimmungen können entweder in 
der Weise vorgenommen werden, dass jeweilen die zu dem
selben Hauptantrage gehörigen 'unterabänderungs- und Ab
änderungsanträge erledigt werden, oder aber so, dass die 
Versammlung zuerst über sämtliche Unterabänderungs- und 
nachher über sämtliche Abänderungsanträge entscheidet. 

§. 62 .. 

Definitive Abstimmung. Dann folgt die definitive 
Abstimmung über die aus der eventuellen Abstimmung 
hervorgegangenen Hauptanträge. 

§. 63. 
Absolutes Mehr. Bei jeder Abstimmung entscheidet 

das absolute Mehr der Stimmenden, sofern das Reglement 
nichts anderes festsetzt. 
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§. 64. 

Sti1nmgebung durch Aufstehen. Die Stimmgebung 
geschieht durch Aufstehen; sie findet gewöhnlich gleichzeitig 
statt, kann aber auf Anordnung des Präsidenten auch bank
weise stattfinden. 

§. 65. 

Sti1nmen des Präsidenten. Der Präsident stimmt 
nicht, gibt jedoch bei Stimmengleichheit den Stichentscheid. 
In diesem Falle hat er das Recht, seinen Entscheid zu be
gründen. 

§. 66. 

Abzählen der Stimmen. Der Präsident entscheidet, 
ob das Mehr unzweifelhaft sei, oder ob eine Abzählung statt
finden soll. Ebenso muss gezählt werden, sobald ein Mit
glied es verlangt. 

Die Zählung der Stimmen geschieht durch die zwei 
Sekretäre unter Aufsicht des Präsidenten. 

§. 67. 

Stimmen mit Namensaufruf. Der Präsident ist be
fugt, bei der Abstimmung den Namensaufruf anzuordnen; 
derselbe soll ebenfalls stattfinden, sobald fünf .Mitglieder 
der Versammlung es schriftlich verlangen. 

VII. Wahlverfahren. 

§. 68. 
Geheimes absoluJes 1.llehr. Die Wahlen im Grossen 

Rat geschehen durch geheimes absolutes Mehr. 

§. 69. 

Verbot der Stirmngebung. , Bei sämtlichen Wahlen 
im Grossen Rat darf ein Mitglied weder sich selbst, noch 
seinen Verwandten und Verschwägerten in gerader Linie, noch 
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seinem Bruder oder Schwager seine Stimme geben. (Ge
setz betreffend den Austritt in Behörden vom 4. März 
1872.) 

Bei Bestellung von Kommissionen durch das Bureau 
findet diese Beschränkung nicht statt. 

§. 70. 

Stimmenzähler. Wenn eine Wahl vorgenommen wer
den soll, so wird der Präsident aus der )litte der anwesen
den Grossräte die nötigen Stimmenzähler bezeichmm. 

Die Stimmenzähler sammeln die Stimmen, geben 
durch Vermittlung des Präsidenten der Versammlung die 
Gesamtzahl derselben an und verlesen sie. 

§. 71. 

Verfahren bei Anständen. Der Präsident und die 
Stimmenzähler haben darauf zu sehen, dass die Wabl in 
Ordnung vor sich gehe. 

Im Fall von Anständen entscheidet in erster Instanz 
der Präsident, welcher auch, wenn es nötig werden sollte, 
eine neue Abstimmung vornehmen kann, bei welcher jedes 
Mitglied auf Namensaufruf seinen Stimmzettel an dem 
Kanzleitisch abzugeben bat. In zweiter Instanz entscheidet 
die Versammlung. 

§. 72. 

Ermittlung des Wahlresultats. Jeder Anwesende 
schreibt den/betreffenden Namen auf einen Zettel. Wer 
die absolute Mehrheit, das heisst mehr als die Hälfte aller 
gültigen Stimmen erhält, ist an die zu besetzende Stelle er
nannt. 

Verworfene Stimmen werden als ungültig angesehen 



298 

und für die Berechnung des absoluten Mehrs von der 
Gesamtzahl abgezogen. 

Wenn das erste Scrutinium keine absolute Mehrheit 
ergibt, so wird zu einer zweiten Abstimmung geschritten, 
bei welcher der- oder diejenigen, welche das erste ~fal am 
wenigsten Stimmen gehabt haben, wegfallen. Dieses ist 
von der Kanzlei bei Verlesung des ersten Scrutiniums an
zuzeige!), 

Wer im ersten Scrutinium keine Stimmen erhalten 
hat, kann auch in den folgenden keine erhalten. 

Würde auch beim zweiten Scrutinium keine absolute 
Mehrheit, herauskommen, so fallen wieder der- oder die
jenigen aus dem vorzunehmenden dritten Scrutiniam weg, 
welche in dem vorhergehenden a~ wenigsten Stimmen er
halten haben. -

. Wenn das dritte Scrutinium ebenfalls kein absolutes 
Mehr darbietet, so wird mit Beobachtung der hieoben be
schriebenen Ausschliessung zum vierten Scrutinium und so 
immer fortgeschritten, bis die absointe Mehrheit heraus
kommt. 

Wenn in einem Scrutinium einer die meisten, und 
die übrigen in der Minderzahl jeder gleich viel Stimmen 
erhalten haben, ohne dass für jenen die absolute Mehrheit 
herausgekommen, 

1
so soll noch eine Abstimmung ohne Aus

schliessung vorgenommen und, im Fall sich dabei das gleiche 
Resultat wieder ergeben würde, durch das Los einer von 
den in der gleichen Minderzahl Befindlichen ausgeschlossen 
werden. 

Sollte sich der Fall ereignen, dass in der letzten 
Wahl die Stimmen zwischen den zwei wählbar gebliebenen 
Personen gleich geteilt wären, so entscheidet das Los. 
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§. 73. 

Verbot der Abl~lzmmg. Vor Beendigung des Wahl
geschäfts darf die betreffende Stelle nicht abgelehnt wer
den. 

§. 74. 

Listenscrutinium. Wenn mehrere gleichartige Wahlen 
zugleich zu treffen sind, so kann der Grosse Rat beschliessen, 
dass einige Namen mit einander auf den Stimmzettel ge
schrieben werden (Listenscrntinium). 

Das absolute Mehr wird dann ermittelt nach der Zahl 
der Zettel, die wenigstens e i n ~ n gültigen Namen ent
halten. 

Enthält ein Zettel mehr Namen, als Personen zu 
wählen sind, so werden die am Schluss üborscbiessenden 
nicht gezählt. Wiederholungen des gleichen Namens auf 
einem Zettel zählen nur einmal. 

Sollten bei diesem Wahlakt mehr Personen, als zu 
wählen sind, die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich 
-vereinigen, so entscheidet das relative Mehr oder bei Gleich
heit der Stimmen das Los. 

Bei diesem Verfahren kann der Grosse Rat die Er
mittelung des Wahlresultates dem Bureau überlassen. 

Basel, den 23. November 1891. 

Namens des Grossen Rates, 
Der Präsident: 

Dr. Isaak lselin. 
Der I. Sekretär: 

Dr. S. Scheuermann. 


